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 Zahl: 967-0/2014 

 

N  i  e  d  e  r  s  c  h  r  i  f  t  
 
 

 

aufgenommen am Freitag, dem 04.07.2014  anlässlich der Sitzung des Gemeinderates 

der Marktgemeinde Eisenkappel-Vellach. 

 
 

Anwesend:  
 

Bürgermeister: Franz Josef Smrtnik, 9135 Trögern 8 

 

Anwesende:             Ing. Helmut Malle, 9135 Bad Eisenkappel 265 

Elisabeth Lobnik, 9135 Bad Eisenkappel 157  

   Christian Varch, 9135 Bad Eisenkappel 

Evelin Pircer, 9135 Vellach 64 (ab 16.47 Uhr vor Beschluss TOP 2) 

Paul Bevc; 9135 Lobnig 

Heinrich Necemer: 9135 Leppen 

Harald Persche, 9135 Bad Eisenkappel 

Raimund Sadovnik, 9135 Koprein Sonnseite 

   Gabriel Hribar, 9135 Trögern 5 

Gertraud Urschitz, 9135 Bad Eisenkappel 

Herbert Kogoj; 9135 Lobnik 

Franz Kummer;9133 Zauchen  

Richard Županc, 9135 Vellach 45 

Adolf Woschitz, 9133 Zauchen 48  

Roman Wutte, 9135 Vellach 92 

Hans Georg Lopar; 9135 Vellach 61 

Martina Hiessberger; 9135 Vellach 59 

Dr. Stefan Merkač, 9135 Vellach 4  (ab 16:56 Uhr vor Beschluss TOP5) 

 
 

Entschuldigt abwesend:       
 

Harald Kogelnik; 9135 Bad Eisenkappel 145   

Mag. Dr. Andreas Jerlich MSc, 9135 Bad Eisenkappel 59  

Michael Arbeitstein, 9133 Rechberg 42 

Peter Koschlak, 9135 Bad Eisenkappel 

Wilhelm Ošina, 9135 Leppen 57  

Josef Orasche, 9135 Leppen 34 
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Ersatzmitglieder:  
    

   Paul Bevc; 9135 Lobnig  

Heinrich Necemer: 9135 Leppen 

Harald Persche, 9135 Bad Eisenkappel 

Raimund Sadovnik, 9135 Koprein Sonnseite 

Gertraud Urschitz, 9135 Bad Eisenkappel 

Herbert Kogoj; 9135 Lobnik 

 

Sitzungsbeginn:    16.30 Uhr 
 

 

 

Tagesordnung/dnevni red: 

 

1.    Bestellung der Protokollprüfer 

   Berichterstatter: Bgm. Franz Josef Smrtnik 

1.   Bestellung der Protokollprüfer 

    Berichterstatter: Bgm. Franz Josef Smrtnik 

2.    Mittelfristiger Finanzierungsplan  

   Berichterstatter: Bgm. Franz Josef Smrtnik 

3.   2. Nachtragsvoranschlag 2014  

    Berichterstatter: Bgm. Franz Josef Smrtnik 

4.   Annahmeerklärung K-WWF Darlehen WVA Eisenkappel, BA 7  

    Berichterstatter: Bgm. Franz Josef Smrtnik 

    5.   Finanzierungsplan - Sanierung Gemeindestraßen 1. Teil;  
 

    Berichterstatter: Bgm. Franz Josef Smrtnik 

6.   Finanzierungsplan – Karawanken Future  

    Berichterstatter: Bgm. Franz Josef Smrtnik 

7.   Verordnung Zweitwohnsitzabgabe 

    Berichterstatter: Bgm. Franz Josef Smrtnik 
 

    8.   Fördervertrag Immobilienverwaltung Schulgemeindeverband    

    Völkermarkt KEG 
        

         Berichterstatter: Vizebgm. Adolf Woschitz 

9.   Kassenprüfung 

    Berichterstatter: GR Franz Kummer 

 

10. Verordnung; Abtretung von Grundstücken aus dem öffentl. Gut 

    Berichterstatter: Vizebgm. Ing. Helmut Malle 
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11. Verordnung; Abtretung von Grundstücksflächen 

   aus dem öffentl. Gut 

    Berichterstatter: Vizebgm. Ing. Helmut Malle 

 

12. WVA Eisenkappel-Pfarrquelle; Vergabe der Arbeiten 

      Berichterstatter: Vizebgm. Ing. Helmut Malle 

 

13. Klimabündnis Petition 

      Berichterstatter: Vizebgm. Adolf Woschitz 

 

14. Resolution – Verbesserung des öffentlichen Verkehrsnetzes 
        

        Berichterstatter: Vizebgm. Ing. Helmut Malle 

 

 
 

Der Bürgermeister beantragt gem. § 35 Abs. 5 der K-AGO, dass 

nachstehender Verhandlungsgegenstand zusätzlich in die Tagesordnung 
aufgenommen wird.  
 

 

15. Verordnung; Übernahme und Übergabe von Grundstücksteilen     
      vom und aus dem  öffentlichen Gut  
         Berichterstatter: Vizebgm. Ing. Helmut Malle 
 
 

Einstimmig wird die Erweiterung der Tagesordnung beschlossen. 

 

 
 

1. Bestellung der Protokollprüfer 
Berichterstatter: Bgm. F.J. Smrtnik 

 

Als Protokollprüfer für die heutige Sitzung wären Herr Varch Christian sowie Herr 

Hans Georg Lopar zu bestellen. 

 

Einstimmig wird dieser Antrag beschlossen. 

 

 
 

2. Mittelfristiger Finanzierungsplan 
Berichterstatter: Bgm. F.J. Smrtnik 

 

Im Jahre 2010 wurde für die Kärntner Gemeinden ein Bedarfszuweisungsmodell 

eingeführt, welches eine fixe Aufteilung der Mittel für die Jahre 2010 bis 2015 

vorsieht. Für den mittelfristigen Finanzierungsplan ergaben sich durch die bereits 
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begonnen Vorhaben und Pflichtrückzahlungen kaum ein Spielraum für etwaige neue 

Projekte.  

 

Im Dezember 2013 hat der Gemeinderat mit dem Voranschlag 2014 auch den 

mittelfristigen Finanzplan beschlossen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zusätzlich hat der Gemeinderat mit dem ersten Nachtragsvoranschlag 2014 ein 

Regionalfondsdarlehen in der Höhe von € 17.000,00 für den Grundankauf beim 

Bildungszentrum beschlossen und hiefür ist eine jährliche Tilgung von € 3.600,00 

vorgesehen.  

 

Ab 2014 wurde auch auf Initiative unserer Gemeinde eine Neuberechnung der 

Strukturkosten der Gemeinde vom Land durchgeführt. Dabei wurden insbesondere die 

Mehrkosten für die zweisprachigen Schulen, der Altersdurchschnitt der 

Mitarbeiter/Innen sowie jene Wirtschaftshofkosten berücksichtigt, die den 

Gebührenhaushalt verrechnet werden.  

 

Dies bedeutet, dass sich die überhöhten Strukturkosten unserer Gemeinde von              

€ 213.247,00 auf nunmehr 95.246,00 reduziert haben.  Zusätzlich erhielt die Gemeinde 

für die Bereiche Volksschule, Kindergarten, Wirtschaftshof und Verschuldungen 

jeweils ein Boni von je € 15.000,00, weil sie nun unter dem Durchschnittskosten liegt.  

Dies ergibt in Summe für 2014 einen BZ-Rahmen von € 271.000,00. Somit verbleiben 

noch € 70.200,00, wobei ein Betrag in der Höhe von € 33.000,00 für die Abdeckung 

der nicht geförderten EU-Mittel für das Vorhaben „Karawanken-Future“ verwendet 

werden muss.  

 

Es verbleibt somit für die unbedingt notwendige Straßensanierung ein Betrag von € 

37.200,00, welche mit KBO-Mittel (Kommunale Bauoffensive) um 25 % und somit 

um € 12.500,00 erhöht werden kann. Im Laufe des Sommers werden viele restliche 

Vorhaben vor dem Abschluss stehen und könnten aus Einsparungen bei diesen noch 

zusätzliche Straßensanierungsmittel lukriert werden. Erst nach Zusicherung der Mittel 

 

Mittelfristiger Finanzierungsplan ab 2014 

     
  

Vorhaben  Jahr Jahr Jahr Jahr 
 

 
2014 2015 2016 2017 

 Sanierung Hochobir 
Restfinanzierung (ÜK)    €     30.200,00      

 Katastrophenschäden  2009 
Restfin. (ÜK)  €     13.400,00   €       7.000,00      

 Sanierung Obirhöhlen - 
Darlehensfinanzierung  €     47.000,00   €     47.000,00   €     47.000,00   €   47.000,00  

bis 
2027 

Schulzentrum (Bildungszentrum)  €   106.750,00   €     23.050,00   €     29.750,00    
 Miete Bildungszentrum 

(Rückzlg.Darl.)  €     30.000,00   €     30.000,00   €     30.000,00   €   30.000,00  
bis 
2027 

 
 €   197.150,00   €   137.250,00   €   106.750,00   €   77.000,00  

  



5 
Protokoll des Gemeinderates v. 04.07.2014                                              Zahl  967 -0/2014 
 

 

sowie der KBO-Förderung wird hierfür ein endgültiger Finanzierungsplan beschlossen 

werden können.  

 

Aus diesen Gründen ist nachstehender mittelfristiger Finanzierungsplan zu 

beschließen:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GV. Elisabeth Lobnik: Das ist eine erfreuliche Entwicklung für künftige Projekte. Die 

Gemeindereferentin hat die Einwände der Gemeinde berücksichtigt und beurteilt die 

Strukturkosten gerechter. Damit werden Finanzmittel für Projekte frei gespielt.  

 

GR. Franz Kummer: Schließe mich da Frau Lobnik an. Die Mittel für die 

Straßensanierung sind aber bei weitem zu wenig. Hier wird man zusätzliche Mittel 

aufbringen müssen.  

 

GR. Hans Georg Lopar: Die erfreuliche Entwicklung der Strukturkosten kommt zu 

spät und ist auf die Schließung der Volksschule Ebriach zurück zu führen.  

 

 

Antrag: 

 

Der Ausschuss für Finanzen und Wirtschaft stellt daher im Wege des Gemeindevorstandes 

an den Gemeinderat den Antrag, der Gemeinderat möge vorangeführten mittelfristigen 

Finanzierungsplan beschließen.   

Mittelfristiger Finanzierungsplan ab 2014 

     
  

Vorhaben  Jahr Jahr Jahr Jahr 
 

 
2014 2015 2016 2017 

 Sanierung Hochobir 
Restfinanzierung (ÜK)    €     30.200,00      

 Katastrophenschäden  2009 
Restfin. (ÜK)  €     13.400,00   €       7.000,00      

 Sanierung Obirhöhlen - 
Darlehensfinanzierung  €     47.000,00   €     47.000,00   €     47.000,00   €   47.000,00  

bis 
2027 

Schulzentrum (Bildungszentrum)  €   106.750,00   €     23.050,00   €     29.750,00    
 Miete Bildungszentrum 

(Rückzlg.Darl.)  €     30.000,00   €     30.000,00   €     30.000,00   €   30.000,00  
bis 
2027 

Tilgung Regionalfondsdarlehen  €       3.600,00  
    Karawanken-Future  €     33.000,00  
    Straßenmaßnahmen  €     37.200,00  
    Summe  €   270.950,00  
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Bgm. Franz Josef Smrtnik: Dies sind die Zahlen aus 2013 und da war die 

Volksschule Ebriach das gesamte Jahr noch aktiv.  

 

Vizebgm. Ing. Helmut Malle: Zur Frage von GR. Kummer. Zu den Mittel der 

Bedarfszuweisungen kommen noch die KBO-Mittel hinzu. Natürlich müssen wir noch 

weitere Mittel auftreiben um die dringend notwendigen Sanierungen durchführen zu 

können.  

 

Bgm. Franz Josef Smrtnik: Die bisherige Beurteilung der Strukturkosten war 

ungerecht und wir konnten uns leider bisher nicht durchsetzen. Die zweisprachigen 

Schulen, das Alter der Bediensteten und die Berücksichtigung der Bauhofkosten für 

Gebührenhaushalte wurden nun erstmals eingebaut. Wir haben alle darum gekämpft. 

Leider müssen wir nun einen Teil für das Projekt Karawanken-Future wieder 

hergeben. Hier waren wir auch nicht alleine Schuld, die Landesregierung hat dies 

ebenso mit zu verantworten. Wir werden versuchen über den zuständigen Landesrat 

hier Mittel zu erhalten.  

 

Einstimmig wird dieser Antrag beschlossen. 
 

 
 

3. Zweiter Nachtragsvoranschlag 2014 
Berichterstatter: Bgm. F.J. Smrtnik 

 

Der erste Nachtragsvoranschlag 2014 schloss mit einem Abgang in der Höhe von         

€ 269.900,00 ab. Durch die Vorsprache bei der Gemeinderevision am 23. Juni 2014 

konnte eine Abgangsdeckung in der Höhe von € 220.000,00 eingebaut werden und 

dadurch der Abgang auf nunmehr € 49.900,00 reduziert werden. Dieser Abgang soll 

bis Herbst im Voranschlag verbleiben und könnte evtl. mit Mehreinnahmen aus den 

Ertragsanteilen abgedeckt werden.  
 

Die bereits in den ersten Nachtragsvoranschlag eingebaute Bedarfszuweisung, welche 

für die zukünftige interkommunale Zusammenarbeit mit den Nachbargemeinden 

gewährt wurde, konnte an den tatsächlichen Bedarf angepasst und um € 2.000,00 

sowohl einnahmen- als auch ausgabenseitig erhöht werden.  
 

Im Bereich der allgemeinbildenden Pflichtschulen kam es zu einer Vorschreibung in 

der Höhe von € 2.100,00 für ein Integrationskind, welches die Volksschule in 

Kühnsdorf besuchen muss.  
 

Im Bereich der Volksschule Bad Eisenkappel wurden die Budgetansätze den 

nunmehrigen Erfordernissen angepasst. Die Kosten für die alte Volksschule 

insbesondere Versicherung, Strom und Fernwärme wurden im Ansatz 8401 

veranschlagt.  

 

Erfreulicherweise konnten die Rückersätze aus der allgemeinen Sozialhilfe in der 

Höhe von € 13.800,00 einnahmenseitig berücksichtigt werden.  
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Mit diesen Maßnahmen  verändert sich der geplante Abgang nicht.  
 

In den Gebührenhaushalten Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung wurden in 

den Vorjahren die für den Bau notwendige Fondsdarlehen aufgenommen. Diese 

Fondsdarlehen sind 25 Jahre nach Funktionsfähigkeitsmeldung (Kollaudierung) des 

Vorhabens rückzahlbar.  
 

Um die zukünftigen Zinsen durch vorzeitige Rücklagenzuführungen finanzieren zu 

können, wurde von der Gemeindeabteilung die Vorgangsweise für die K-WWF-

Darlehen vorgegeben, zumal die Gemeinden unterschiedliche Vorgangsweisen 

gewählt haben.   
 

Insgesamt hat die Marktgemeinde Eisenkappel-Vellach bis dato fünf  Fondsdarlehen 

aufgenommen, wobei drei den Bereich der Wasserversorgung und zwei den Bereich 

der Abwasserbeseitigung betreffen. Die erste Rückzahlungen für den Bereich der 

Wasserversorgung wurden für die ersten 25 Jahre mit 0% und erst ab dem 

Rückzahlungsbeginn mit 1% verzinst. Diese Fondsdarlehen wurden in den Jahren 

2003 bis 2004 aufgenommen. Ab dem Jahre 2006 wurden diese Fondsdarlehen aber 

bereits ab dem Zeitpunkt der Auszahlung mit 1% verzinst.  

 

Diese bis dato angefallenen Zinsbelastungen wurden nunmehr in den 

Nachtragsvoranschlag eingebaut um die Bedeckung zu gewährleisten.  

Im außerordentlichen Haushalt wurde ein neues Vorhaben „Karawanken Future“ in 

der Höhe von € 33.000,00 aufgenommen.  

 

 

 

 

Verordnung 

 

 
des Gemeinderates vom 10.04.2014, Zahl: 967-0/2014, über die Feststellung des 

zweiten Nachtragsvoranschlages 2014. 

 

Gemäß § 88 der K-AGO 1998, LGB1.Nr. 66/98, wird der Voranschlag der 

Marktgemeinde Eisenkappel-Vellach nach der Verordnung des Gemeinderates vom 

20.12.2013  in der derzeit geltenden Fassung wie folgt abgeändert: 

 

 

Antrag: 

 

Der Finanz- und Wirtschaftsausschuss stellt im Wege des Gemeindevorstandes an 

den Gemeinderat den Antrag, der Gemeinderat möge den zweiten  

Nachtragsvoranschlag 2014 mit nachstehender Verordnung beschließen.   
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Der § 1 (Gesamtsummen) der Voranschlagsverordnung erhält folgende Fassung: 

 

 bisher erweitert Gesamtsummen 

a) ordentlicher Voranschlag    

Summe der Einnahmen 4.787.400 244.300 5.031.700 

Summe der Ausgaben 5.057.300 24.300 5.081.600 

    

Abgang: 269.900      -220.000 49.900 

    

 bisher       erweitert  

b) außerordentlicher Voranschlag      

Summe der Einnahmen 1.275.800   33.000 1.308.800 

Summe der Ausgaben 1.275.800 33.000 1.308.800 

    

c) Gesamtsummen:    

Gesamteinnahmen 6.063.200 277.300 6.340.500 

Gesamtausgaben 6.333.100 57.300 6.390.400 

    

Gesamtabgang         269.900      -220.000 49.900 

    

 

Die Verordnung tritt am  04.07.2014 in Kraft. 
 

Einstimmig wird dieser Antrag beschlossen. 
 

 
 

4. Annahmeerklärung K-WWF Darlehen WVA Eisenkappel, BA 7 
Berichterstatter: Bgm. F.J. Smrtnik 
 

Für die Finanzierung des Projektes WVA Eisenkappel, BA 7 wurde ein Fondsdarlehen 

beim Kärntner Wasserwirtschaftsfonds aufgenommen. Damit die Darlehenszuführung 

fliesen kann, ist eine Annahmeerklärung zu beschließen.  
 

Hierfür wurde uns vom Wasserwirtschaftsfonds nachstehend angeführte 

Annahmeerklärung übermittelt, welche nunmehr zu beschließen und an die Abteilung 

8 zurückzusenden ist. Dieses Fondsdarlehen ist nach 25 Jahren der Funktionstätigkeit 

der Maßnahme mit 1 %-iger Verzinsung rückzahlbar.  

 

Ein Rückzahlplan wird gesondert übermittelt.  

 

Antrag: 

 

Der Finanz- und Wirtschaftsausschuss stellt im Wege des Gemeindevorstandes an 

den Gemeinderat den Antrag, der Gemeinderat möge nachstehende 

Annahmeerklärung beschließen.    
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Einstimmig wird dieser Antrag beschlossen. 
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5. Finanzierungsplan – Sanierung Gemeindestraßen 1. Teil 
Berichterstatter: Bgm. F.J. Smrtnik 
 

In den letzten fünf Jahren war aufgrund von dringend notwendigen Anschaffungen 

von Feuerwehrfahrzeugen in Rechberg und Bad Eisenkappel insbesondere aber wegen 

der einmaligen Chance der Sanierung der Hauptschule und Umgestaltung in das neue 

Bildungszentrum, die jährliche Sanierung der Gemeindestraßen zurück gestellt 

worden. Dies führte dazu, dass die Straßen in vielen Bereichen enorme Schäden 

aufweisen und teilweise schon Gefahr in Verzug besteht. Die Erhebung der 

notwendigen Sanierung inkl. der Schätzung der Kosten ergab einen Gesamtbedarf in 

der Höhe von knapp € 200.000,00. Betroffen sind die Straßen: Rechberger Auffahrt, 

Obir- und Schulhausgasse im Ort, Zufahrt zum Freibad, Lobnigerstraße, 

Oberebriacherstraße sowie die Wohnstraße Harrischweg. Derzeit stehen nur € 

37.200,00 im Rahmen der außerordentlichen Bedarfszuweisungen für 2014 zur 

Verfügung, welche mit Mittel aus der Kärntner Bauoffensive um 25 % aufgestockt 

werden können. Mit diesen Mitteln kann zumindest die Rechberger Auffahrt so saniert 

werden, dass keine Folgeschäden entstehen und die Befahrbarkeit der Straße 

gewährleistet bleibt. Für die restlichen notwendigen Sanierungen soll im Sommer nach 

Einsparungspotential bei anderen Vorhaben gesucht werden, um weitere desolate 

Bereiche zumindest so zu sanieren, dass Folgeschäden vermieden werden können. 
 

 

A) INVESTITIONSAUFWAND 

Namentliche Bezeichnung Gesamtbetrag 
Teilbeträge gemäß Bauvolumen im Jahr 

2014 2015 2016 2017 2018 

 Gesamtbetrag in Euro; Teilbeträge in Tausend-Euro 

Instandhaltung von Gemeindestraßen       49.600      49       0       0       0   

Gesamtkosten      49.600      49       0       0       0       0 

 

B) FINANZIERUNGSPLAN 
 

Namentliche Bezeichnung Gesamtkosten 
Teilbeträge gemäß Finanzierung im Jahr 

2014 2015 2016 2017 2018 

 Gesamtbetrag in Euro; Teilbeträge in Tausend-Euro 

Bedarfszuweisungen       37.200      37       0       0       0   

Kärntner Bauoffensive      12.400      12       0       0       0   

Gesamtkosten      49.600      49       0       0       0       0 

 

C) FOLGEKOSTEN 

 

Dieses Projekt verursacht keinerlei Folgekosten.  

 

Einstimmig wird dieser Antrag beschlossen. 
 

 
 

Antrag: 

 

Der Gemeindevorstand stellt den Antrag, der Gemeinderat möge nachstehenden 

Finanzierungsplan beschließen: 
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6) Finanzierungsplan – Karawanken Future 
Berichterstatter: Bgm. F.J. Smrtnik 
 

Im Jahre 2008 hat die Marktgemeinde Eisenkappel-Vellach ein Interreg-Projekt mit 

der Bezeichnung "Karawanken-Future" beantragt und die Zusage einer 85 %igen 

Förderung erhalten. Das Gesamtprojekt umfasste eine Summe von € 106.000,00 und 

beinhaltete den Klettersteig bei der Tabora, ein Nordic-Walking Parcours, die 

Anschaffung von Elektrofahrrädern sowie externe Dienstleistungen für 

Werbemaßnahmen, Beratung und Entwicklung. Am 25. Juni 2009 wurde die 

Umsetzung und Abwicklung mit Zustimmung der Aufsichtsbehörde dem 

Tourismusverein übertragen, zumal es sich beim Projekt ausschließlich um 

Infrastrukturmaßnahmen handelt, welche vom Tourismusverein genützt werden und 

zudem der Tourismusverein die Eigenmittel für das Projekt aufgebracht hat.  
 

Nun wurde das Projekt plangemäß durchgeführt, abgeschlossen und wurden auch die 

Teilrechnungen 1 bis 5 abgerechnet. Die sechste und letzte Abrechnung fiel unter die 

Second level Control des Bundeskanzleramtes. Dabei wurde bemängelt, dass die 

Abrechnungen über den Tourismusverein laufen und nicht wie im Projektantrag direkt 

über die Gemeinde. Obwohl die Zustimmung von der Aufsichtsbehörde vorhanden 

war wurde uns die Förderung für diese sechste Abrechnung gestrichen. Da die 

Gemeinde Projektträger ist, ist daher der nicht geförderte Teil in der Höhe von              

€ 33.000,00 auch von der Gemeinde, sofern nicht andere Zuschüsse erreicht werden 

können, zu übernehmen.  

 
A) INVESTITIONSAUFWAND 

Namentliche Bezeichnung Gesamtbetrag 
Teilbeträge gemäß Bauvolumen im Jahr 

2014 2015 2016 2017 2018 

 Gesamtbetrag in Euro; Teilbeträge in Tausend-Euro 

Entgelte für sonstige Leistungen      33.000      33       0       0       0   

Gesamtkosten      33.000      33       0       0       0       0 

 

B) FINANZIERUNGSPLAN 
 

Namentliche Bezeichnung Gesamtkosten 
Teilbeträge gemäß Finanzierung im Jahr 

2014 2015 2016 2017 2018 

 Gesamtbetrag in Euro; Teilbeträge in Tausend-Euro 

Bedarfszuweisungen       33.000      33       0       0       0   

Gesamtkosten      33.000      33       0       0       0       0 

 

C) FOLGEKOSTEN 

Bei diesem Projekt entstehen keine Folgekosten. 

 

Einstimmig wird dieser Antrag beschlossen. 

 

Antrag: 

 

Der Finanz- und Wirtschaftsausschuss stellt daher im Wege über den 

Gemeindevorstand an den Gemeinderat den Antrag, der Gemeinderat möge 

nachstehenden Finanzierungsplan beschließen: 
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7. Verordnung Zweitwohnsitzabgabe 
Berichterstatter: Bgm. F.J. Smrtnik 

 

Seitens der Kärntner Landesregierung wurde eine Verordnung (LGBl. Nr. 87/2013) 

erlassen, die eine Valorisierung der Höchstsätze der Zweitwohnsitze enthält. Damit 

diese neuen Höchsätze von den Gemeinden auch ausgeschöpft werden können, ist die 

Adaptierung der Zweitwohnsitzabgabenverordnung erforderlich.  

 

Gegenüber der letzten Erhebung der für die Abgabenbemessung maßgeglichen 

Parameter (Verkehrswert und  Belastungen) sind mittlerweile fast fünf Jahre 

vergangen. Aus diesem Grund war die Aktualisierung der Größen für die Bemessung 

der Zweitwohnsitzabgabe erforderlich.  

 

Der Kärntner Gemeindebund hat in Zusammenarbeit mit der Abteilung 3 des Amtes 

der Kärntner Landesregierung die aktuellen Belastungen durch Zweitwohnsitze neu 

erhoben.    

 

Diese Erhebung ergab, dass die Marktgemeinde Eisenkappel-Vellach einen 

durchschnittlichen Verkehrswert von € 30,00 (Kategorie I) hat und bei den 

Belastungen durch Zweitwohnsitze bei € 25.618,03 (Kategorie III) liegt.  

 

Zusammengefasst befindet sich die Marktgemeinde Eisenkappel-Vellach in der 

Kategorie II.  

 

Im Hinblick auf die gesetzlichen Bestimmungen wurden die neuen Richtwerte 

angepasst und hiefür ist eine neue Vorordnung und eine Erläuterung zur 

Zweitwohnsitzabgabeverordnung  zu beschließen, welche vorbereitet und zur 

Vorbegutachtung an das Amt der Kärntner Landesregierung übermittelt wurde.   

 

Mit Schreiben vom 28.05.2014 wurde der Entwurf überprüft und für in Ordnung 

befunden. Die Verordnung wurde allen Mitgliedern des Gemeinderates übermittelt. 

 

 

 

 

 

 

 

Antrag: 

 

Der Ausschuss für Finanzen und Wirtschaft stellt daher im Wege des 

Gemeindevorstandes an den Gemeinderat den Antrag, der Gemeinderat möge 

nachstehende Verordnung 

 sowie die Erläuterungen zur Zweitwohnsitzabgabeverordnung beschließen:   
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V e r o r d n u n g  

 

des Gemeinderates Marktgemeinde Eisenkappel-Vellach, vom 04.07.2014,               

Zahl:  967-0/2014, mit welcher eine Abgabe von Zweitwohnsitzen ausgeschrieben wird 

(Zweitwohnsitzabgabeverordnung) 

 

Gemäß §§ 1 und 7 des Kärntner Zweitwohnsitzabgabengesetzes – K-ZWAG, LGBl. 

Nr. 84/2005, in der Fassung der Landesgesetze LGBl. Nr. 44/2010 sowie LGBl. Nr. 85/2013 

und der Kärntner Zweitwohnsitzabgabe-Höchstsatzverordnung - K-ZwaHV, LGBl. 

Nr. 87/2013, wird verordnet: 

 

§ 1 

Ausschreibung 

 

Die Marktgemeinde Eisenkappel-Vellach schreibt eine Abgabe von Zweitwohnsitzen aus. 

 

§ 2 

Bemessungsgrundlage und Höhe der Abgabe 

 

(1) Die Abgabe wird nach der Nutzfläche der Wohnung bemessen. Als Nutzfläche gilt die 

gesamte Bodenfläche einer Wohnung gemäß § 2 Z 5 Kärntner Wohnbauförderungsgesetz 

1997 – K-WBFG 1997, zuletzt in der Fassung LGBl. Nr. 52/2013. 

 

(2) Die Höhe der Abgabe beträgt pro Monat: 

a) bei Wohnungen mit einer Nutzfläche bis 30 m²             8,30 Euro, 

b) bei Wohnungen mit einer Nutzfläche von mehr als 30 m² bis 60 m²         16,50 Euro, 

c) bei Wohnungen mit einer Nutzfläche von mehr als 60 m² bis 90 m²           29,50 Euro und 

d) bei Wohnungen mit einer Nutzfläche von mehr als 90 m²          41,30 Euro 

 

 (3) Die Höhe der Abgabe verringert sich um jeweils 10 vH der festgelegten Abgabenbeträge, 

wenn die Wohnung über keine Zentralheizung, keine elektrische Energieversorgung oder 

keine Wasserentnahmestelle in der Wohnung verfügt. 

 

(4) Der Abgabenschuldner hat auf Verlangen der Abgabenbehörde die erforderlichen 

Planunterlagen zur Ermittlung der Nutzfläche der Wohnung zu übermitteln.  

 

 

§ 3 



14 
Protokoll des Gemeinderates v. 04.07.2014                                              Zahl  967 -0/2014 
 

 

Inkrafttreten 

 

(1) Diese Verordnung tritt am 01.07.2014 in Kraft. 

 

(2) Mit Inkrafttreten dieser Verordnung tritt die Verordnung des Gemeinderates der 

Marktgemeinde Eisenkappel-Vellach, vom 18.12.2009, Zahl: 2674-0/2009 mit welcher eine 

Abgabe von Zweitwohnsitzen ausgeschrieben wird (Zweitwohnsitzabgabeverordnung), 

außer Kraft. 

 

 

Der Bürgermeister: 

 

 

Franz Josef Smrtnik, eh.  

 

 

 

Angeschlagen am: …………………… 

Abgenommen am: …………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erläuterungen zur Zweitwohnsitzabgabeverordnung des Gemeinderates  

der Marktgemeinde Eisenkappel-Vellach, vom 04.07.2014, Zahl: 967-0/2014 

 

1.1. Gemäß §§ 1 und 7 des Kärntner Zweitwohnsitzabgabengesetzes – K-ZWAG, LGBl. 

Nr. 84/2005, in der Fassung der Landesgesetze LGBl. Nr. 44/2010 sowie LGBl. Nr. 85/2013, 

sind die Gemeinden des Landes Kärnten ermächtigt, eine Abgabe von Zweitwohnsitzen 

auszuschreiben. 

 

1.2. Der Gemeinderat der Marktgemeinde Eisenkappel-Vellach hat am 18.12.2009  eine 

Zweitwohnsitzabgabeverordnung erlassen und das Abgabehöchstausmaß wie folgt 

festgelegt: 

bei Wohnungen mit einer Nutzfläche bis 30 m²       6,00 Euro,  

bei Wohnungen mit einer Nutzfläche von mehr als 30 m² bis 60 m²  12,00 Euro,  

bei Wohnungen mit einer Nutzfläche von mehr als 60 m² bis 90 m²  23,00 Euro,  

bei Wohnungen mit einer Nutzfläche von mehr als 90 m²    33,00 Euro  

(jeweils pro Monat) 



15 
Protokoll des Gemeinderates v. 04.07.2014                                              Zahl  967 -0/2014 
 

 

 

1.3. Nach der derzeit geltenden Rechtslage (Verordnung der Landesregierung vom 

17. Dezember 2013, Zl. A03-ALL-714/2-2013, über die Höchstsätze für die Abgabe von 

Zweitwohnsitzen, Kärntner Zweitwohnsitzabgabe-Höchstsatzverordnung K-ZwaHV, LGBl. 

87/2013) darf die Abgabe  

bei Wohnungen mit einer Nutzfläche bis 30 m²     11,80 Euro, 

bei Wohnungen mit einer Nutzfläche von mehr als 30 m² bis 60 m²  23,60 Euro, 

bei Wohnungen mit einer Nutzfläche von mehr als 60 m² bis 90 m²  41,30 Euro  

bei Wohnungen mit einer Nutzfläche von mehr als 90 m²    64,80 Euro  

jeweils pro Monat nicht überschreiten. 

 

1.4. Nach § 7 Abs. 2 K-ZWAG ist die Höhe der Abgabe durch Verordnung des 

Gemeinderates festzulegen; dabei sind die Belastungen der Gemeinde durch 

Zweitwohnsitze und der Verkehrswert der Zweitwohnsitze als Maßstab heranzuziehen. Die 

Gemeinde darf die Höhe der Abgabe nach Gebietsteilen staffeln, wenn der Maßstab für die 

Höhe der Abgabe innerhalb des Gemeindegebietes erheblich differiert.  

 

2. In Zusammenarbeit mit dem Kärntner Gemeindebund hat die Abteilung 3 – 

Kompetenzzentrum Landesentwicklung und Gemeinden des Amtes der Kärntner 

Landesregierung (wie bereits 2009) einerseits die Verkehrswerte (Preis pro m2) der 

Baugrundstücke für Einfamilienhäuser in den Kärntner Gemeinden ermittelt: 

 

2.1. Den Gemeinden wurden mit Schreiben vom 29. Jänner 2014 des Gemeindebundes die 

Verkehrswerte der Grundstücke in der Marktgemeinde Eisenkappel-Vellach, wie folgt 

mitgeteilt:  

 gemeldeter Wert aus dem Jahre 2009,  

 Werte aus zwei Immobiliendatenbanken.  

Die Gemeinden hatten dann die aktuellen Verkehrswerte rückzumelden und wurden diese 

Rückmeldung für die Berechnung des Medians berücksichtigt.  

 

2.2. Der Median der Verkehrswerte liegt in Kärnten bei Euro 50,--. 

 

3. Andererseits wurden wesentliche Belastungen der Gemeinden aus der Jahresrechnung 

2012 der Anzahl der Zweitwohnsitze in den Gemeinden gegenübergestellt; folgende 

Haushaltsansätze wurden hiefür herangezogen: 

 

 612 Gemeindestraßen 

 710 ländliches Wegenetz 

 530 Rettungsdienste (Zuwendungen an einschlägige Hilfsorganisationen,  

            ausgenommen der „Rettungseuro“ – 530/751) 

 163 Feuerwehr 

 631 Schutzwasserbau 

 816 Öffentliche Beleuchtung 

 814 Straßenreinigung (Sommerreinigung und Winterdienst) 
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Die Summe dieser Belastungen wurde den Zweitwohnsitzen der Gemeinde insofern 

zugerechnet, als - auf Basis der Haupt- und Zweitwohnsitzmeldungen aus dem ZMR – der 

%Satz der Zweitwohnsitze (im Verhältnis zu allen Wohnsitzmeldungen) ermittelt wurde; im 

Ergebnis ist es so möglich, sehr exakt Belastungen, die (auch) für Zweitwohnsitze anfallen, 

diesen Zweitwohnsitzen im Verhältnis zu allen Wohnsitzmeldungen der Gemeinden %mäßig 

zuzurechnen. 

 

3.2. Die Erhebung der Belastungen, die den Zweitwohnsitzen im Verhältnis zu allen 

Wohnsitzmeldungen der Gemeinden %mäßig zugerechnet werden können, hat ergeben, 

dass der Median der Belastungen durch Zweitwohnsitze in Kärnten bei Euro 18.840,75 liegt. 

 

4. Mit Schreiben des Gemeindebundes vom 1. April 2014 wurde mitgeteilt, dass die   

     Marktgemeinde Eisenkappel-Vellach  

 einen durchschnittlichen Verkehrswert von Euro 30,00 (Kategorie I) hat und  

 bei den Belastungen, die den Zweitwohnsitzen im Verhältnis zu allen 

Wohnsitzmeldungen der Marktgemeinde Eisenkappel-Vellach %mäßig zugerechnet 

werden können, bei Euro 25.618,03 (Kategorie III) liegt. 

 

5.1. Die genannten Werte der Marktgemeinde Eisenkappel-Vellach müssen bei der 

Abgabenfestsetzung Berücksichtigung finden. Die Abteilung 3 - Kompetenzzentrum 

Landesentwicklung und Gemeinden des Amtes der Kärntner Landesregierung hat 

gemeinsam mit dem Gemeindebund folgende Abgabenkategorien definiert: 

 

a) Im untersten Drittel der Werte (Kategorie I) sind jene Gemeinden angesiedelt, 

 die hinsichtlich der Verkehrswerte und Belastungen unter dem „Medianbereich“ 

(Kategorie I) liegen oder 

 bei denen ein Parameter unter dem „Medianbereich“ (Kategorie I) und ein Parameter 

im „Medianbereich“ (Kategorie II) liegt. 

 

b) Im Mittelfeld (Kategorie II) finden sich jene Gemeinden, 

 die hinsichtlich der Verkehrswerte und Belastungen im „Medianbereich“ (Kategorie II) 

liegen sowie jene 

 bei denen ein Parameter über dem „Medianbereich“ (Kategorie III) und ein Parameter 

unter dem „Medianbereich“ (Kategorie I) liegt.  

 

c) Im obersten Drittel (Kategorie III) sind letztendlich jene Gemeinden vertreten, 

 die sowohl hinsichtlich der Verkehrswerte und Belastungen über dem 

„Medianbereich“ (Kategorie III) liegen bzw. jene 

 bei denen zumindest ein Parameter über dem „Medianbereich“ (Kategorie III) und ein 

Parameter im „Medianbereich“ (Kategorie II) liegt. 
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Antrag: 

 

Der Finanz- und Wirtschaftsausschuss stellt daher im Wege über den 

Gemeindevorstand an den Gemeinderat den Antrag, der Gemeinderat möge 

nachstehende  Fördervereinbarung beschließen: 

Wohnungsklasse Kategorie I Kategorie II Kategorie III 

bis 30 m2 unter 4,70 EUR 4,70 – 8,30 EUR über 8,30 – 11,80 EUR 

mehr als 30 - 60 m2 unter 10,60 EUR 10,60 – 16,50 EUR über 16,50 – 23,60 EUR 

mehr als 60 - 90 m2 unter 17,70 EUR 17,70 - 29,50 EUR über 29,50 – 41,30 EUR 

mehr als 90 m2 unter 29,50 EUR 29,50 – 41,30 EUR über 41,30 – 64,80 EUR 

 

 

5.2. Zusammenfassend befindet sich die Marktgemeinde Eisenkappel-Vellach in Kategorie II. 

 

6. Unter Berücksichtigung dieser Werte wird die Zweitwohnsitzabgabe in der Marktgemeinde 

Eisenkappel-Vellach wie folgt festgesetzt: 

 

Die Höhe der Abgabe beträgt pro Monat: 

 

a)      bei Wohnungen mit einer Nutzfläche bis 30 m²            8,30 Euro, 

b) bei Wohnungen mit einer Nutzfläche von mehr als 30 m² bis 60 m²  16,50 Euro, 

c) bei Wohnungen mit einer Nutzfläche von mehr als 60 m² bis 90 m²   29,50 Euro und 

d) bei Wohnungen mit einer Nutzfläche von mehr als 90 m²          41,30 Euro 

 

 

Einstimmig wird dieser Antrag beschlossen. 

 

 

 

 

8) Fördervertrag Immobilienverwaltung Schulgemeindeverband Völkermarkt     

    KEG 
Berichterstatter: Vizebgm. Adolf Woschitz 

  

Nachdem der Bauträger für das Bildungszentrum die Immobilienverwaltung 

Schulgemeindeverband Völkermarkt KEG ist, und das Geld der Förderungen über die 

Marktgemeinde Eisenkappel-Vellach fliesen, muss aus formellen Gründen eine 

Fördervereinbarung abgeschlossen werden. Diese wurde allen Mitgliedern des 

Gemeinderates übermittelt. 
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F Ö R D E R U N G S V E R T R A G 
 

 

abgeschlossen zwischen der 

Marktgemeinde Eisenkappel-Vellach 

 

............................................................................................................................ 

in der Folge kurz „FÖRDERUNGSGEBERIN“ genannt 

 

UND 

 

Immobilienverwaltung Schulgemeindeverband 

Völkermarkt KEG 

............................................................................................................................ 

in der Folge kurz „FÖRDERUNGSWERBER“ genannt 

 

1. Gegenstand des Förderungsvertrages: 

Gegenstand dieses Vertrages ist die Förderung der nachstehend umschriebenen 

Maßnahme unter den nachstehend umschriebenen Voraussetzungen: 

 

Anteiliger Beitrag für die Errichtung eins Bildungszentrums. Die 

Gesamtinvestitionen Betragen € 5,2 Mio., wobei der Anteil der von der Gemeinde 

zu finanzierende  Beitrag für die Volksschule, Musikschule und den Hort 50 %, 

d.s. € 2,6 Mio., beträgt. Von diesen € 2,6 Mio. hat die Gemeinde die 

zweckgebundenen Förderungen von max. € 2,2 Mio. selbst zu tragen. Der Rest 

wird als Eigenmittel von der Immobilienverwaltung Schulgemeindeverband 

Völkermarkt KEG aufgebracht und mit den Mieteinnahmen finanziert.  

 

2. Art und Höhe der Förderung: 

Die gewährte Förderung für die unter Punkt 1 beschriebene Maßnahme beträgt  
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max. € 2,2 Mio.  

3. Finanzierungsplan: 

3.1   Der Förderungswerber bestätigt die Aufbringung der nachstehend im 

Finanzierungsplan dargestellten Geldmittel: 

 €  % 

Bedarfszuweisungsmittel 2013 

Bedarfszuweisungsmittel 2014 

Bedarfszuweisungsmittel 2015 

Bedarfszuweisungsmittel 2016 

BZ (a.R.) 2013 (KVI) 

BZ (a.R.) 2012 (KP II) 

BZ (a.R.) 2013 (KP II) 

Schulbaufondsmittel Musikschule 2014 

Schulbaufondsmittel Musikschule 2015 

Schulbaufondsmittel Volksschule 2012 

Schulbaufondsmittel Volksschule 2014 

Schulbaufondsmittel Volksschule 2015 

Abstimmungsspende 2013 

€ 6.700,00 

106.750,00 

23.050,00 

29.750,00 

12.200,00 

55.800,00 

55.800,00 

400.000,00 

125.000,00 

125.000,00 

1.000.000,00 

230.000,00 

29.950,00 

 

GESAMTINVESTITIONSKOSTEN € 
2.200.000,00 100% 

 

3.2 Der Förderungswerber verpflichtet sich, durch Eigenmittel in der Höhe von 

€………………/im Ausmaß von……………..% finanziell zur Durchführung des 

beschriebenen Projektes beizutragen. 

 

3.3 Das Zustandekommen des Vertrages ist dadurch aufschiebend bedingt, dass 

der Förderungswerber der Förderungsgeberin alle Zuwendungen schriftlich mitteilt, 

die er für die vertragsgegenständliche Maßnahme in den letzten fünf Jahren vor 

Abschluss dieses Vertrages aus öffentlichen Mitteln (unter Einschluss von Mitteln der 

Europäischen Union) erhalten hat, um deren Gewährung angesucht worden ist sowie 

um deren Gewährung der Förderungswerber noch ansuchen will. Stellt der 

Förderungswerber später ein zum Zeitpunkt des Abschlusses dieses Vertrages noch 

nicht geplantes Förderungsansuchen oder erhält er eine Förderung, hat er auch das 
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der Förderungsgeberin unverzüglich mitzuteilen. Mitteilungspflichtige Zuwendungen 

sind auch dem Förderungswerber individuell gewährte Steuerbefreiungen und –

Erleichterungen sowie Entlastungen von anderen öffentlichen Lasten. 

 

4. Europarecht: 

 

4.1 Der Förderungsvertrag ist dadurch aufschiebend bedingt, dass die Förderung 

von der Kommission nach Art 88 Abs 3 EGV genehmigt wird, wegen 

Nichtäußerung der Kommission als genehmigt gilt oder die Kommission 

feststellt, dass keine Beihilfe vorliegt. 

 Hinweis: Die Förderung darf erst nach (positiver) Durchführung des 

Notifikationsverfahrens gewährt werden. Andernfalls ist der Förderungsvertrag 

nichtig und die innerstaatlichen Gerichte müssen über Begehren von 

Konkurrenten oder auf Anordnung der Kommission die Subvention vom 

Förderungswerber zurückfordern. Anderes gilt dann, wenn eine Beihilfe als nicht 

tatbestandsmäßige De-minimis-Beihilfe zu qualifizieren ist (dazu sogleich) oder 

die Voraussetzungen einer Freistellungsverordnung erfüllt, die bestimmte 

Beihilfen ex lege genehmigt und damit auch von der Notifikationspflicht 

ausnimmt. 

Für den Fall einer De-minimis-Beihilfe: 

Der Förderungswerber verpflichtet sich, schriftlich jede De-minimis-Beihilfe − 

gleich welcher Art und Zielsetzung und unabhängig davon, ob die von dem 

Mitgliedstaat gewährte Beihilfe ganz oder teilweise aus Gemeinschaftsmitteln 

finanziert wird − anzugeben, die er in den vorangegangenen zwei Steuerjahren 

sowie im laufenden Steuerjahr erhalten hat. Das Zustandekommen des 

Vertrages ist durch diese Mitteilung und dadurch aufschiebend bedingt, dass die 

Förderung den Voraussetzungen der Verordnung (EG) Nr 1998/2006 der 

Kommission vom 15. Dezember 2006 über die Anwendung der Artikel 87 und 

88 EG-Vertrag auf „De-minimis“-Beihilfen, ABl 2006 L 379/5 entspricht. 

Mitteilungspflichtige Zuwendungen sind auch dem Förderungswerber individuell 

gewährte Steuerbefreiungen und –erleichterungen sowie Entlastungen von 

anderen öffentlichen Lasten. Die Förderungsgeberin weist ausdrücklich darauf 
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hin, dass es sich bei der gegenständlichen Förderung um eine De-minimis-

Beihilfe im Sinn dieser Verordnung handelt. 

 

Für den Fall einer regionalen Investitionsbeihilfe: 

Hinweise zur Vertragsgestaltung: Freigestellt nach der Freistellungsverordnung 

für regionale Investitionsbeihilfen (Verordnung (EG) Nr. 1628/2006 der 

Kommission vom 24. Oktober 2006 über die Anwendung der Artikel 87 und 88 

EG-Vertrag auf regionale Investitionsbeihilfen der Mitgliedstaaten, ABl 2006 L 

302/29) sind grundsätzlich nur Beihilfen, die auf der Grundlage einer 

allgemeinen Beihilferegelung (etwa eines Beihilfegesetzes oder von 

Beihilferichtlinien) gewährt werden. Individuelle Beihilfe, sog Ad-hoc-Beihilfen, 

dürfen nach dieser Verordnung nur zur Ergänzung von Beihilfen auf der 

Grundlage solcher allgemeinen Regelungen gewährt werden und das nur bis zu 

einem Ausmaß von 50% des gesamten Beihilfebetrags. Der Beihilfebetrag darf 

natürlich dann in seiner Gesamtheit nicht die höchstzulässigen Fördergrenzen 

nach dieser Verordnung überschreiten. Das muss im jeweiligen Einzelfall 

geprüft werden. Nach dieser Verordnung ist der Förderungswerber ferner zu 

verpflichten, dass 

- die Investition in der betreffenden Region mindestens fünf Jahre (bzw drei 

Jahre bei KMU) erhalten bleibt, nachdem die gesamte Investition abgeschlossen 

ist. 

 

wenn die Investitionsbeihilfe auf Grundlage der Lohnkosten berechnet wird: 

- die Arbeitsplatzschaffung innerhalb von drei Jahren nach Abschluss der 

Investition stattfindet und mindestens fünf Jahre lang (bzw drei Jahre bei KMU) 

erhalten bleibt. 

 

Für den Fall, dass die Förderung unter eine andere FreistellungsVO der EG fällt, 

sind deren eventuelle Vorgaben in den Vertrag aufzunehmen. 

 

4.2   Die Rückforderung von Beihilfen, die dem EG-Recht widersprechen, richtet sich 

nach 7.2. 



22 
Protokoll des Gemeinderates v. 04.07.2014                                              Zahl  967 -0/2014 
 

 

5. Durchführung: 

 

5.1 Der Förderungswerber verpflichtet sich, bei Vorliegen der Voraussetzungen des 

§ 3 Abs 2 Bundesvergabegesetz 2006 – BVergG die Bestimmungen dieses 

Bundesgesetzes im Oberschwellenbereich einzuhalten.  

 

5.2 Bei allfälligen Änderungen der dem Vertrag zu Grunde liegenden Maßnahme ist 

vor Durchführung der Maßnahme die schriftliche Zustimmung der 

Förderungsgeberin einzuholen. Die im Förderungsvertrag festgelegten Termine 

sind strikt einzuhalten. 

 

5.3  Die Förderungsgeberin behält sich vor, allfällige technische und wirtschaftliche 

Überprüfungen der Maßnahme auch nach Fertigstellung entweder selbst 

durchzuführen oder sich zur Durchführung Dritter zu bedienen. Der 

Förderungswerber hat daher über Aufforderung Organen der 

Förderungsgeberin den Zugang zur Anlage zu gestatten, erforderliche 

Auskünfte zu erteilen sowie die Einsichtnahme in zugehörige Unterlagen zu 

ermöglichen. Eine allfällige Überprüfung der Maßnahme durch 

rechnungshofartige Einrichtungen wird jedenfalls vorbehalten.  

 

5.4 Zum Nachweis der Maßnahme und der widmungsgemäßen Verwendung der 

Fördermittel sind gesonderte auf die Gesamtkosten der Maßnahme bezogene 

Aufzeichnungen zu führen und samt den dazugehörigen Abrechnungsbelegen 

sieben Jahre entweder im Original oder in beglaubigter Abschrift auf allgemein 

üblichen Datenträgern sicher und geordnet aufzubewahren. 

 

5.5   Der Förderungswerber verpflichtet sich, der Förderungsgeberin den 

Beschäftigtenstand jeweils zum …………………………………………… (Datum) mittels 

einer Bestätigung der Kärntner Gebietskrankenkasse nachzuweisen. 

 

5.6  Der Förderungswerber verpflichtet sich, der Förderungsgeberin unverzüglich 

alle Ereignisse mitzuteilen, welche die Durchführung der geförderten Leistung 
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verzögern oder unmöglich machen oder eine Abänderung gegenüber dem 

Förderungsansuchen oder der vereinbarten Bedingungen erfordern würden. 

 

5.7  Der Förderungswerber leistet Gewähr dafür, dass er die für die Durchführung 

der Leistung erforderlichen Befähigungen besitzt. Handelt es sich um eine 

juristische Person gilt dies entsprechend für deren Organe. 

 

5.8  Der Förderungswerber verpflichtet sich, das Gleichbehandlungsgesetz zu 

beachten. 

 

6. Auszahlung: 

6.1 Die Auszahlung der jeweils aliquoten Fördermittel erfolgt – nach Verfügbarkeit - 

in Teilbeträgen nach Maßgabe des Baufortschrittes auf Grundlage der vom 

Förderungswerber vorzulegenden anerkannten und saldierten 

Originalrechnungen bzw tatsächlich geleisteten Zahlungen. 

 

6.2  Akontozahlungen können nur auf Grundlage tatsächlich geleisteter Zahlungen 

ausbezahlt werden. 

 

6.3  Im Rahmen der geförderten Maßnahme können nur jene Originalrechnungen 

bzw tatsächlich geleisteten Zahlungen für Leistungen anerkannt werden, die 

nach dem im Fördervertrag vereinbarten Termin für den Beginn der 

Durchführung der Maßnahme in Angriff genommen worden sind. 

 

6.4 Zur Abrechnung sind folgende Unterlagen vorzulegen: 

 

a) detaillierte Auflistung der Kosten; 

 

b) anerkannte und saldierte Originalrechnungen, Zahlungsbelege, 

dazugehörige Kontoauszüge sowie sonstige notwendige bzw geeignete 

Nachweise (zB für die Erfüllung der Förderungsvoraussetzungen); 
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c) Darstellung der Projektfinanzierung einschließlich Angabe aller tatsächlich 

gewährten Förderungen und 

 

d) ein abschließender Bericht über die durchgeführte Maßnahme und die 

erzielten Projektergebnisse. 

 
6.5 Die Endabrechnungsunterlagen (rechtsverbindlich gefertigter Schlussbericht 

einschließlich der Abrechnung mit allen zur Beurteilung erforderlichen 

Unterlagen in übersichtlicher Form) sind spätestens ein Jahr nach Fertigstellung 

der Maßnahme der Förderungsgeberin vorzulegen. 

 
6.6   Die Auszahlung von 10 vH der Fördermittel darf erst nach Anerkennung der 

Endabrechnung durch die Förderungsgeberin, sowie Nachweis der Erfüllung der 

sonstigen Förderungsvoraussetzungen erfolgen. 

 

7. Einstellung und Rückerstattung: 

 

7.1  Über Aufforderung der Förderungsgeberin hat der Förderungswerber innerhalb 

von vier Wochen die gewährten Förderungsmittel gänzlich oder teilweise, bei 

Verzinsung vom Tag der Auszahlung mit 4 vH über dem Basiszinssatz, zurück 

zu erstatten, wenn  

 

a) Fördermittel trotz Nichteintritts einer vereinbarten Bedingung ausbezahlt 

worden sind; 

 

b) die Förderungsgeberin oder deren Beauftragte über wesentliche 

Umstände unrichtig oder unvollständig informiert worden sind; 

 

c) die geförderte Maßnahme nicht, nicht vereinbarungsgemäß oder nicht 

rechtzeitig durchgeführt worden ist; 

 

d) die Fördermittel ganz oder teilweise widmungswidrig verwendet worden 

sind; 
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e) wenn die sonstigen Förderungsvoraussetzungen nicht, nicht 

vereinbarungsgemäß oder nicht rechtzeitig erfüllt worden sind; 

 

f) die Voraussetzungen für die Gewährung der Fördermittel nachträglich, 

wenn auch nur teilweise, entfallen sind; 

 
g) über das Vermögen des Förderungswerbers vor Beendigung der 

Durchführung der Maßnahme oder vor Erfüllung sämtlicher 

Förderungsvoraussetzungen ein Konkursverfahren eröffnet bzw die 

Eröffnung des Konkursverfahrens mangels kostendeckenden Vermögens 

abgewiesen worden ist; 

 
h) der Betrieb des Förderungswerbers vor Erfüllung sämtlicher 

Förderungsvoraussetzungen dauernd eingestellt worden ist; 

 
i) vorgesehene Berichte nicht erstattet, Nachweise nicht beigebracht oder 

erforderliche Auskünfte nicht erteilt worden sind, sofern eine schriftliche, 

entsprechend befristete und den ausdrücklichen Hinweis auf die 

Rechtsfolgen enthaltende Mahnung erfolglos geblieben ist; 

 

j) vom Förderungswerber Überprüfungen be- oder verhindert worden sind; 

 

k) der Förderungswerber Ereignisse, welche die Durchführung der 

geförderten Maßnahme verzögern oder unmöglich machen oder eine 

Änderung der Förderungsbedingungen im Sinn von Punkt 5.6 

erforderlich machen würden, nicht rechtzeitig mitgeteilt hat; 

 

l) der Förderungsgeber gegen die Verpflichtungen aus Punkt 9. 

(Rechtsnachfolge) verstößt; 

 

m) die Richtigkeit der Endabrechnung innerhalb der 7-jährigen 

Aufbewahrungsfrist nicht mehr überprüfbar ist, es sei denn, dass die 
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Unterlagen ohne Verschulden des Förderungswerbers (auf Grund 

höherer Gewalt zB Naturkatastrophen, Brand) verloren gegangen sind; 

 

n) die ausdrückliche schriftliche Zustimmung zur Datenübermittlung nach 

dem Datenschutzgesetz 2000 – DSG, schriftlich widerrufen worden ist; 

 

o) der Förderungswerber das Gleichbehandlungsgesetz verletzt hat oder 

 

p) wenn dies aus gemeinschaftsrechtlichen Gründen geboten ist, 

insbesondere weil die Förderung gegen das EG-Beihilfeverbot verstößt. 

Das gilt nicht nur, wenn einer Förderung die Genehmigung der 

Kommission versagt wird oder sie nicht einem genehmigten 

Förderprogramm entspricht, sondern auch dann, wenn eine Förderung 

entgegen der Notifizierungspflicht gemäß Art 88 Abs 3 EGV zugesagt 

oder gewährt worden ist oder 

 

Variante:  

wenn dies aus gemeinschaftsrechtlichen Gründen geboten ist oder 

 

q) wenn Fördermittel aus welchen Gründen auch immer nicht verbraucht 

worden sind. 

 

7.2 Tritt einer der oben (7.1.) angeführten Sachverhalte ein, so erlischt gleichzeitig 

die Zusicherung hinsichtlich der noch nicht ausbezahlten Förderung. 

  

7.3 Von einer Einstellung und Rückerstattung der Fördermittel kann in den Fällen 

der Eröffnung des Ausgleiches über das Vermögen des Förderungswerbers oder 

einer Veräußerung abgesehen werden, wenn trotz Eröffnung des Ausgleichs 

bzw der Veräußerung die Erreichung des Förderungszieles nicht gefährdet 

scheint. Auf die Anmeldung einer Forderung im Konkursverfahren darf von der 

Förderungsgeberin nicht verzichtet werden. 
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8. Sicherstellung: 

 

Der Förderungswerber hat allfällige Rückzahlungsansprüche durch die Bestellung 

einer abstrakten Bankgarantie eines österreichischen Kreditinstituts oder eines 

Kreditinstituts mit Sitz in der europäischen Union in Höhe der ausbezahlten 

Fördermittel und für die Dauer bis zum XXX sicherzustellen. Das Zustandekommen 

des Vertrages ist durch die Überreichung der Urkunde über die Bankgarantie an die 

Förderungsgeberin bedingt. 

 

9. Rechtsnachfolge: 

 

Überträgt der Förderungswerber das geförderte Unternehmen/Objekt/den 

geförderten Betrieb vor vollständiger Verwirklichung des vereinbarten 

Förderzwecks/der vereinbarten Maßnahme an einen Dritten im Wege der 

Einzelrechtsnachfolge, worunter auch die Verpachtung oder Vermietung fällt, so hat 

er sicherzustellen, dass der Einzelrechtsnachfolger die Verpflichtungen dieses 

Förderungsvertrages übernimmt. Für allfällige Rückforderungsansprüche bleibt der 

Überträger der Förderungsgeberin als Gesamtschuldner verpflichtet. 

 

Variante: Die Übertragung des geförderten Unternehmens/Objekts/des geförderten 

Betriebs im Wege der Einzel- oder Gesamtrechtsnachfolge unter Lebenden 

(einschließlich der Verpachtung oder Vermietung) vor vollständiger Verwirklichung 

des vereinbarten Förderzwecks/der vereinbarten Maßnahme an einen Dritten ist an 

die Zustimmung der Förderungsgeberin gebunden. 

 

10. Abtretung, Anweisung oder Verpfändung: 

Der Förderungswerber verpflichtet sich, weder durch Abtretung, Anweisung oder 

Verpfändung noch auf andere Weise über die gewährte Förderung zu verfügen. 
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11. Haftungsausschluss: 

 

Eine Haftung der Förderungsgeberin wegen allfälliger Verletzungen dieses Vertrages 

und für vor dem Vertragsabschluss getätigte Äußerungen oder Zusicherungen und 

für eine Fehlbeurteilung der EG-rechtlichen Voraussetzungen wird auf grobes 

Verschulden beschränkt. 

 

12. Datenschutz: 

 

Der Förderungswerber erklärt seine ausdrückliche Zustimmung gemäß 

Datenschutzgesetz 2000 – DSG, dass alle im Ansuchen um Gewährung von 

Fördermitteln enthaltenen sowie bei der Abwicklung und Kontrolle der Förderung 

anfallenden, personenbezogenen und automationsunterstützt verarbeiteten Daten 

 
a) den zuständigen Landesstellen, dem Landesrechnungshof, dem 

Rechnungshof der Republik Österreich und den Organen der EU für 

Kontrollzwecke übermittelt werden dürfen und 

 

b) Dritten zum Zwecke der Erstellung der notwendigen wirtschaftlichen 

Analysen und Berichte (zB Evaluierungen) über die Auswirkungen der 

Förderung – unter Wahrung von Geschäfts- und Betriebsgeheimnissen – 

überlassen werden dürfen. 

 

13. Rechtswahl und Gerichtsstand: 

 

Dieser Vertrag unterliegt österreichischem Recht mit Ausnahme der 

Verweisungsnormen des internationalen Privatrechts. Gerichtsstand in allen aus der 

Gewährung einer Förderung entstehenden Rechtsstreitigkeiten ist das sachlich 

zuständige Gericht in Klagenfurt. Der Förderungsgeberin ist vorbehalten, den 

Förderungswerber auch bei seinem allgemeinen Gerichtsstand zu belangen. 
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14. Allgemeine Bestimmungen: 

 

14.1 Der Förderungswerber erklärt diesen Förderungsvertrag vorbehaltlos 

anzunehmen. 

 

14.2  Dieser Vertrag wird in zwei Gleichschriften ausgefertigt, wovon je eine 

Gleichschrift der Förderungswerber und die Förderungsgeberin erhalten. 

 

14.3 Abänderungen und Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen der Schriftform. 

 

...................., am ....................   

 

 

Fertigung durch die Gemeinde: 

      

      BGM .......................................................... 

 

      GV..............................................................

  

      GR.............................................................. 

 

Beschluss des Gemeinderates vom ....................., Zahl: .......................................... 

 

      Fertigung durch den Förderungswerber: 

  

 

      ................................................................. 

 

 

 

Einstimmig wird dieser Antrag beschlossen. 
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9. Kassenprüfung vom 12.06.2014  
Berichterstatter: GR Franz Kummer 

 

Der Ausschuss für die Kontrolle der Gebarung hat in der Sitzung am 12.06.2014 die 

Gemeindekasse auf ihre Zweckmäßigkeit, Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und 

Gesetzmäßigkeit überprüft und für in Ordnung befunden. Der Prüfungszeitraum war 

vom 06.03. bis 12.06.2014.  

 

Neben der Gebarungsprüfung wurden in dieser Sitzung auch die Abgabenrückstände 

mittels Rückstandliste überprüft, durchbesprochen und erläutert. Hierbei ergaben sich 

keinerlei Beanstandungen.  

 

Als letzter Tagesordnungspunkt wurde das Vorhaben Freibad Dachsanierung und 

Photovoltaikanlage, welches nunmehr abgeschlossen werden konnte, überprüft und für 

in Ordnung befunden. Nach der Überprüfung wurde das Projekt vor Ort im Freibad 

begutachtet und vom Geschäftsführer eine Führung durchgeführt.  

 

 

 

GR Franz Kummer bedankte sich beim GR. und Geschäftsführer Christian Varch für 

die gute Erklärung des Projektes vor Ort.  
 

Einstimmig wird dieser Antrag zur Kenntnis genommen. 
 

 
 

10. Verordnung; Abtretung von Grundstücken aus dem öffentl. Gut 
Berichterstatter: Vizebgm. Ing. Helmut Malle 

 

Wie bereits in der Sitzung des Gemeinderates der Marktgemeinde Eisenkappel-

Vellach vom 28.6.2012 beschlossen, soll für die Errichtung eines Kraftwerksgebäudes 

auf Parzelle Nr. 616/1, KG 76206 Eisenkappel, ein Teilstück im Ausmaß von 48 m² 

vom öffentl. Gut in das Eigentum der KW Eisenkappel übertragen werden. Als 

Verkaufspreis wird ein Betrag von € 10,--/m² vereinbart.  

 

Im Zuge der Grundstücksteilung der Parzelle Nr. 616/1,  KG 76206 Eisenkappel,  

zwischen der Marktgemeinde Eisenkappel-Vellach, als Verwalterin des öffentl. Gutes, 

9135 Bad Eisenkappel Nr. 260, und Herrn Johannes Thurn-Valsassina (KW 

Eisenkappel GmbH.) in  9135 Vellach Nr. 1,  wird laut Vermessungsurkunde             

Antrag: 

 

Der Ausschuss für die Kontrolle der Gebarung stellt im Wege des 

Gemeindevorstandes an den Gemeinderat den Antrag, der Gemeinderat möge den 

Kassenprüfungsbericht zur Kenntnis nehmen. 
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DI Kucher, Miklau & Partner, ZT GmbH., 9100 Völkermarkt, Griffner Straße 16 A,  

ein Trennstück im Ausmaß von 48 m² der Parzelle Nr.  616/1, KG 76206 Eisenkappel, 

öffentliches Gut der Marktgemeinde Eisenkappel-Vellach,  abgetreten.   

 

Die Grundstücksteilung dient zur Errichtung eines Kraftwerksgebäudes der KW 

Eisenkappel.   

 
VERORDNUNG 

 

des Gemeinderates der Marktgemeinde Eisenkappel-Vellach vom  04.07.2014, Zahl:           

967-0/2014 womit gemäß den Bestimmungen der §§ 2, 3 und 22 des Kärntner 

Straßengesetzes 1991, LGBl. 72/1991, idgF. , in Verbindung mit § 14 der Kärntner 

Allgemeinen Gemeindeordnung K-AGO, LGBl. 66/1998, idgF., betreffend das Grundstück 

Nr.  616/1,  KG 76206 Eisenkappel, das Trennstück 1 im Ausmaß von 48 m² laut 

Teilungsplan der DI Kucher, Miklau  & Partner,  ZT GmbH., 9100 Völkermarkt, Griffner 

Straße 16 A,  GZ 1187/12 vom  17.12.2012, vom  öffentliche Gut der Marktgemeinde 

Eisenkappel-Vellach abgetreten wird.   

 

§ 1 

Das Trennstück 1 im Ausmaß von 48 m²  laut Teilungsplan DI Kucher, Miklau & Partner,  ZT 

GmbH., 9100 Völkermarkt,   Griffner Straße 16 A,  GZ 1187/12 vom 17.12.2012,   wird vom 

öffentlichen Gut der Marktgemeinde Eisenkappel-Vellach, Parzelle Nr. 616/1, KG 76206 

Eisenkappel, abgetreten und der Parzelle Nr. 670, KG 76206 Eisenkappel des Herrn Johannes 

Thurn Valsassina (KW Eisenkappel GmbH.)  zugeschrieben.  

 

§ 2 

Diese Verordnung tritt mit Ablauf des Tages in Kraft an dem sie angeschlagen wurde.  

 

Einstimmig wird dieser Antrag beschlossen. 

 

 
 

11. Verordnung; Abtretung von Grundstücksflächen aus dem öffentl.  Gut 
Berichterstatter: Vizebgm. Ing. Helmut Malle 

 

Im Zuge der Grundstücksteilung der Parzelle Nr. 624/2, KG 76206 Eisenkappel,  

zwischen der Marktgemeinde Eisenkappel-Vellach, als Verwalterin des öffentl. Gutes, 

9135 Bad Eisenkappel Nr. 260, und Herrn Gottfried Osojnik, wh. in  9135  Leppen Nr.  

55,  wird laut Vermessungsurkunde der Angst Geo Vermessung ZT GmbH., 9100 

Völkermarkt, Mettinger Straße  Nr. 21; ein Trennstück im Ausmaß von 40 m² der 

Parzelle Nr.  624/2, KG 76206 Eisenkappel, öffentliches Gut der Marktgemeinde 

Eisenkappel-Vellach,  abgetreten.   

Antrag:  

 

Der Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen stellt im Wege über den 

Gemeindevorstand an den Gemeinderat den Antrag, dieser möge nachstehende 

Verordnung beschließen:  
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Als Verkaufspreis bzw. Auflagen zum Verkauf gelten die in der Gemeinderatssitzung 

vom 10.4.2014 beschlossenen Bedingungen.  

 

Die Grundstücksteilung dient zur Erschließung des dahinterliegenden Grundstückes 

bzw. Geschäftshauses des Herrn Osojnik.  
 

 

 

VERORDNUNG 

 

des Gemeinderates der Marktgemeinde Eisenkappel-Vellach vom 04.07.2014 Zahl: 967-

0/2014  womit gemäß den Bestimmungen der §§ 2, 3 und 22 des Kärntner Straßengesetzes 

1991, LGBl. 72/1991, idgF. , in Verbindung mit § 14 der Kärntner Allgemeinen 

Gemeindeordnung K-AGO, LGBl. 66/1998, idgF., betreffend das Grundstück Nr.  624/2,  KG 

76206 Eisenkappel, das Trennstück 1 im Ausmaß von 40 m² laut Teilungsplan der Angst Geo 

Vermessung ZT GmbH., 9100 Völkermarkt, Mettinger Straße 21, GZ 14277-G-V1-U, vom  

2.6.2014, vom öffentlichen Gut der Marktgemeinde Eisenkappel-Vellach abgetreten wird.   

 

§ 1 

Das Trennstück 1 im Ausmaß von 40 m²  laut Teilungsplan Angst Geo Vermessung ZT 

GmbH., 9100 Völkermarkt,   Mettinger Straße 21, GZ 14277-G-V1-U vom  2.6.2014,  wird 

vom öffentliche Gut der Marktgemeinde Eisenkappel-Vellach, Parzelle Nr. 624/2, KG 76206 

Eisenkappel, abgetreten und der Parzelle Nr. 226, KG Eisenkappel des Herrn Gottfried 

Osojnik zugeschrieben.  

 

§ 2 

Diese Verordnung tritt mit Ablauf des Tages in Kraft an dem sie angeschlagen wurde.  

 

Einstimmig wird dieser Antrag beschlossen. 
 

 
 

12. WVA Eisenkappel-Pfarrquelle; Vergabe der Arbeiten 
Berichterstatter: Vizebgm. Ing. Helmut Malle 

 

Wie bereits im Gemeinderat beschlossen, soll die angekaufte Pfarrquelle gefasst und in 

die Gemeindewasserversorgungsanlage eingebunden werden. Dies soll durch eine 

entsprechende Quellfassung mit einem Quellsammelschacht erfolgen. Da die Pfarrquelle 

von ihrer topografischen Höhe her tiefer, als die beiden zentralen Hochbehälter der 

Wasserversorgungsanlage liegt, muss das Wasser von der Quelle über eine Pumpstation  

 

Antrag:  

 

Der Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen stellt im Wege über den 

Gemeindevorstand an den Gemeinderat den Antrag, dieser möge nachstehende 

Verordnung beschließen:  
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in das bestehende Leitungsnetz gepumpt werden. Mit der geplanten 

Druckerhöhungsanlage ist einerseits eine direkte Einleitung des Quellwassers ins 

Versorgungsnetz möglich und anderseits wird bei abfallendem Wasserspiegel im 

Hochbehälter Eisenkappel das Pumpwerk eingeschaltet und fördert das Quellwasser bis 

zum Erreichen des max. Wasserstandes im Hochbehälter. 
 

Nach Einlangen der Förderzusagen wurden nun vom Büro Oberressl&Kanz sowohl die 

Baumeisterarbeiten als auch die maschinelle Ausrüstung ausgeschrieben. Die 

Anbotsöffnung am 23. Juni 2014 brachte nachstehendes Ergebnis: 

 
a) Baumeisterarbeiten – geprüfter Vergabevorschlag: 

  

Nr. Bieter Gesamtsumme netto inkl. 
Nachlass/Aufschlag 

1 Swietelsky BaugesmbH € 158.986,96 

2 Strabag AG € 178.901,78 

3 Hieden & Kall Hoch- und 
Tiefbau GmbH 

€ 184.271,41 

 
b) Maschinelle Ausrüstung – geprüfter Vergabevorschlag 

 

Nr. Bieter Gesamtsumme netto inkl. 
Nachlass/Aufschlag 

1 WET Wassertechnik 
GmbH 

€ 52.070,00 

2 Xylem Watersolutions 
Austria GmbH 

€ 56.976,00 

3 SW Umwelttechnik 
GmbH 

€ 58.739,00 

 

 

Einstimmig wird dieser Antrag beschlossen. 

 

Antrag:  

 

Der Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen stellt im Wege über den 

Gemeindevorstand an den Gemeinderat den Antrag, dieser möge  
 

a) die Vergabe der Baumeisterarbeiten an die Firma Swietelsky BaugesmbH, 9020 

Klagenfurt, mit einem Gesamtnettopreis von€ 158.986,96 und 
 

b) die Vergabe der maschinellen Ausrüstung an die Firma WET Wassertechnik 

GmbH, 9020 Klagenfurt, mit einem Gesamtnettopreis von   € 52.070,00  
 

vergeben. 
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13. Klimabündnis Petition 
Berichterstatter: Vizebgm. Adolf Woschitz 

 

 

Im September 2014 sollen die Staatschefs der Welt bei einem Treffen mit UN-

Generalsekretär Ban Ki-Moon verbindliche CO²-Reduktionsziele ab 2020 

vorschlagen. Beschlossen werden soll das neue, weltweit gültige Klimaabkommen bei 

der Klimakonferenz 2015 in Paris – in Kraft treten soll es bis 2020. Das Klimabündnis 

fordert aufgrund der permanenten Steigerung der anthropogenen CO²-Emissionen, ein 

ambitioniertes, weltweites Klimaschutzabkommen für alle Staaten und nicht, wie 

bisher, nur die Industriestaaten.  

 

Die entwickelten Industriestaaten müssen aber mit gutem Beispiel vorangehen. 

Deshalb ist es so wichtig, dass die Europäische Union drei ambitionierte und national 

verbindliche Ziele bis 2030 beschließt. Ein Ziel, 40 % CO²-Reduktion bis 2030 

(Basisjahr 1990), gilt bereits als mehr oder weniger fixiert. Bei den zwei weiteren 

Zielen ist derzeit aber noch alles offen. Das Klimabündnis fordert, dass die EU bis 

2030 drei ambitionierte und verbindliche Ziele festschreibt: für CO² Reduktion, 

Ausbau Erneuerbarer und Steigerung Energieeffizienz.  

 

Auch in Österreich soll in diesem Jahr eine Energiestrategie bis 2030 gestartet werden, 

die Grundlagen und Perspektiven im Energiesektor ausarbeitet. Das Klimabündnis 

fordert, dass für Österreich eine gemeinsame Klima- und Energiestrategie 2030 

entwickelt wird, die neben klaren Zielen auch eine politische Verbindlichkeit festlegt, 

damit die Strategie nicht wie die letzte Energiestrategie in den Schubladen 

verschwindet.  

 

Auf Grund von Interventionen – nicht zuletzt auch von der einstimmigen Resolution 

der Kärntner Landesregierung – wurde die Einhebung der Energieabgabe auf den 

Eigenstromverbrauch bei Photovoltaikanlagen von 5.000 kWh auf 25.000 kWh erhöht 

und somit auch die Anlage der Gemeinde bei der Kläranlage gerade noch steuerfrei 

gemacht. Das Klimabündnis fordert aber die gänzliche Abgabenbefreiung von 

Ökostromanlagen auf den Eigenstromverbrauch bei Privaten und Gewerbe.  

 

Die Ziele der Kärntner Landesregierung sind noch ambitionierter. Mit dem kürzlich 

vorgestellten Energiemasterplan, welcher von der gesamten Landesregierung sowie 

von 121 Gemeinden aktiv unterstützt wurde, soll Kärnten bis 2025 im Bereich Wärme 

und Strom und bis 2035 im Bereich des Verkehrs energieunabhängig und frei von 

fossilen und atomaren Energieträgern werden.  

 

Damit die lokalen Bemühungen in unserer Gemeinde als auch im Land auch eine 

entsprechende Stimme bei den globalen Entscheidungen erhält, ersucht das 

Klimabündnis all ihre Mitglieder, mit einer Petition nachstehende vier Forderungen zu 

unterstützten: 
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- ambitioniertes, weltweites Klimaschutzabkommen für alle Staaten ab 2015 

- 3 klare und verbindliche EU-Ziele bis 2030: für CO²-Reduktion, Ausbau 

Erneuerbarer und Steigerung Energieeffizienz 

- Klima- und Energiestrategie für Österreich bis 2030 entwickeln, die neben 

Zielen auch eine politische Verbindlichkeit festlegt 

- „Hände weg von der Sonne“ und keine Steuern, Abgaben und/oder 

Ökostromumlagen auf den Eigenstromverbrauch von  Ökostromanlagen bei 

Privaten und Gewerbe 

 

 

 

 

 

Klimabündnis-Petition 

 

Klima- und Energiewende 2014 

 

Das Klimabündnis in Österreich besteht mittlerweile aus über 950 Klimabündnis-

Gemeinden, 850 Klimabündnis-Betrieben und über 400 Klimabündnis-Schulen und 

Kindergärten. Mit der Unterstützung der Klimabündnis-Petition bringen Sie Ihre 

Stimme bei den kommenden Klima- und Energieverhandlungen ein.  

 

Die Marktgemeinde Eisenkappel-Vellach unterstützt nachstehende vier Klimabündnis-

Forderungen: 

 

-   ambitioniertes, weltweites Klimaschutzabkommen für alle Staaten ab 2015 

-   3 klare und verbindliche EU-Ziele bis 2030: für CO²-Reduktion, Ausbau       

      Erneuerbarer und Steigerung Energieeffizienz 

-   Klima- und Energiestrategie für Österreich bis 2030 entwickeln, die neben Ziele     

      auch eine politische Verbindlichkeit festlegt 

-   „Hände weg von der Sonne“ und keine Steuern, Abgaben und/oder    

      Ökostromumlagen auf den Eigenstromverbrauch von  Ökostromanlagen bei     

      Privaten und Gewerbe 

 
 

 

Vizebgm. Ing. Helmut Malle: Das sind sehr ambitionierte und legitime Ziele. Kann 

mich mit Ausnahme der Besteuerung allen Punkten anschließen und werde wegen der 

Steuergeschichte diesen Punkt daher nicht unterstützen.  

 

Antrag: 

 

Der Gemeindevorstand stellt den Antrag, der Gemeinderat möge nachstehende 

Klimabündnis-Petition beschließen: 
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GR. Dr. Stefan Merkač: Ich bin stolz auf unsere Gemeinde, die schon viele Preise 

gewonnen und sicher noch weitere Preise in diesem Punkt gewinnen wird. Was die 

Besteuerung des Eigenstromverbrauches von Ökostromanlagen betrifft hat sich die 

Landesregierung einstimmig dagegen ausgesprochen. Auch alle neun 

Landesenergiereferenten in Österreich haben sich dagegen ausgesprochen. Es ist 

absolut unverständlich, dass der Eigenverbrauch besteuert wird. Bin sehr froh, dass 

sich das Klimabündnis eingeschalten hat, um so auch den kleinen Gemeinden eine 

Chance zu geben, sich Gehör zu verschaffen. Vielleicht können wir den Kollegen 

Malle noch umstimmen. Ein einheitlicher Auftritt wäre schön.  

 

GV. Elisabeth Lobnik: Nur eine Frage zu Verständnis. Geht es hier um die 

Besteuerung des Eigenverbrauches oder der Eigenerzeugung von Strom? Oder geht es 

um jenen Strom, der verkauft wird.  

 

Bgm. Franz Josef Smrtnik: Es geht nur um jenen Strom, der selbst produziert und 

selbst verbraucht wird. Der Verkauf des Stromes wird ja sowieso besteuert.  

 

Vizebgm. Helmut Malle: Ich finde die Steuerfreiheit hier nicht gerecht. Alle benützen 

das Netz, die die eine Photovoltaikanlage haben tragen weniger für das Netz bei und 

daher müssen die anderen die gesamten Kosten für das Netz tragen. Die Besteuerung 

sehe ich als Teile der entfallenen Netzgebühren. Und die Anlagen werden sowieso 

stark gefördert, eine doppelte Förderung wäre nicht gerecht.  

 

GR. Gabriel Hribar: Es gibt fast keine Förderung mehr für Photovoltaikanlagen. 

Diese Anlagen rechnen sich kaum und würden durch eine Besteuerung gänzlich 

unwirtschaftlich. 

 

Vizebgm. Adolf Woschitz: Ich schließe mich Herrn Malle an.  
 

Mit zwei Gegenstimmen wird dieser Antrag beschlossen. 
Gegenstimmen: Vizebgm. Ing. Helmut Malle; Vizebgm: Adolf Woschitz 

 
 

14) Resolution – Verbesserung des öffentlichen Verkehrsnetzes 
Berichterstatter: Vizebgm. Ing. Helmut Malle 

 

Ein gutes öffentliches Verkehrsnetz sichert die Mobilität für alle Menschen, 

unabhängig vom Alter. Pendlerinnen und Pendler ermöglicht ein gutes Angebot an 

öffentlichen Verkehrsmitteln kostengünstig und sicher zur Arbeit zu kommen. Eltern 

werden von zeitaufwändigen Bring- und Abholdiensten entlastet, wenn es ausreichend 

Bus- und Bahnverbindungen gibt. Mehr öffentliche Verkehrsverbindungen mit hoher 

Qualität bedeuten insgesamt mehr Lebensqualität und sinkende Kosten der 

Privathaushalte für Mobilität. Die Wirtschaftskraft der Regionen wird gestärkt, 

Österreich kommt seinen Klimaschutzzielen näher.  
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Dort, wo die Zahl der Fahrgäste im Öffentlichen Verkehr steigt, braucht es dringend 

weitere Qualitätsverbesserungen, damit dieser Trend auch anhält. Gleichzeitig sind vor 

allem in den ländlich geprägten Regionen die Lücken im öffentlichen Verkehrsnetz zu 

schließen.  

 

 

 

Resolution der Marktgemeinde Eisenkappel-Vellach 

Mehr Öffentlicher Verkehr mit hoher Qualität 
 

An die Bundesministerin für Verkehr, Technologie und Innovation  

Doris Bures  

Stubenring 1  

1010 Wien  

 

An den Bundesminister für Finanzen  

Vizekanzler Dr. Michael Spindelegger  

Johannesgasse 5  

1010 Wien  

 

Der Gemeinderat der Marktgemeinde Eisenkappel-Vellach fordert die 

Bundesregierung auf, gemeinsam mit den Bundesländern die finanziellen wie 

infrastrukturellen Grundlagen zu schaffen und Umsetzungsmaßnahmen zu setzen, 

damit das Angebot an öffentlichen Verkehrsmitteln insgesamt verbessert wird.  

Insbesondere soll durch die Bereitstellung ausreichender finanzieller Mittel, die 

Bestellung zusätzlicher Verkehre sowie durch organisatorische Maßnahmen in 

Zusammenarbeit mit den Verkehrsverbünden und Unternehmen des Öffentlichen 

Verkehrs die Erreichung folgender Ziele sichergestellt werden:  

 

• Dichtes Netz und mehr Verbindungen: In den Regionen sind bestehende 

Versorgungslücken zu schließen. In den Stadtregionen ist im Hinblick auf das hohe 

Aufkommen an Pendlerinnen und Pendlern das Angebot auszuweiten, vor allem dort, 

wo Engpässe drohen. Ein bundesweiter Taktfahrplan ist rasch umzusetzen. Auch am 

Wochenende und zu den Abendstunden braucht es ein gutes öffentliches 

Verkehrsangebot, um dem Argument des Autobedarfes im Freizeitverkehr 

entgegenzuwirken.  

• Einfaches Fahrkartensystem: Der Tarifdschungel ist zu durchforsten, das System 

zu modernisieren und zu vereinfachen. Mobilitätskarten sollen auch den Zugang zu 

anderen Verkehrsmitteln (z.B. Leihräder, Carsharing) ermöglichen.  

Antrag: 

 

Der Gemeindevorstand stellt an den Gemeinderat den Antrag, der Gemeinderat 

möge nachstehende Resolution beschließen: 



38 
Protokoll des Gemeinderates v. 04.07.2014                                              Zahl  967 -0/2014 
 

 

 

• Hohe Informationsqualität: Fahrpläne sollen leicht zugänglich und verständlich 

sein. Informationen in Echtzeit sollen sowohl vor der Reise, als auch bei Haltestellen 

und Bahnhöfen sowie während der Fahrt in Bussen und Zügen verfügbar sein. 

Fahrgäste wünschen auch (freundliche und hilfsbereite) Ansprechpersonen.  

• Barrierefreie Waggons und Zugänge: Für Fahrgäste ist es wichtig, dass sie 

Haltestellen und Bahnhöfe leicht erreichen können. Auch kleine Haltestellen müssen 

Qualitätskriterien erfüllen. Das Wagenmaterial ist den sich ändernden Bedürfnissen 

der Fahrgäste anzupassen (barrierefrei, WC, Klimatisierung, Empfang für 

Mobiltelefon und Internet, usw.).  

 

Bad Eisenkappel, 4.7.2015 

  

Einstimmig wird dieser Antrag beschlossen. 

 

 
 

15.) Übernahme und Übergabe von Grundstücksteilen vom  und aus dem öffentl.   

Gut 
Berichterstatter: Vizebgm. Ing. Helmut Malle 

 

Durch Grundstücksankäufe der Familie Pirker in Remschenig Nr. 57, hat sich im 

Zuge der Vermessung herausgestellt, dass ein Teilstück der Remscheniger Straße 

lt. Kataster durch Grundstücke der Familie Pirker bzw. Lipusch und Hribar führt. 

Diese Grundstücksteile wurden durch das Vermessungsbüro Ziviltechniker 

Launoy – Santer Ziviltechniker GmbH. für Vermessungswesen,  Kirchplatz 3, 

9141 Eberndorf,  am 1.7.2013 neu vermessen und dem Naturbestand angeglichen. 

Aus diesem Grunde ist es notwendig, für die Übergabe und Übernahme vom 

öffentlichen Gut bzw. Grundstücksvereinigungen nachstehende Verordnung zu 

beschließen:  
 

 

 

VERORDNUNG 

 

 
des Gemeinderates der Marktgemeinde Eisenkappel-Vellach vom 04.07.2014,                    

Zahl 967-0/2014., womit gemäß den Bestimmungen der §§ 2,3 und 22 des Kärntner 

Straßengesetzes 1991 i.d.g.F., in Verbindung mit § 14 der Kärntner Allgemeinen 

Gemeindeordnung, K-AGO, LGBl. 66/1998, idgF.,  laut Teilungsplan der Ziviltechniker  

Antrag:  

 

Der Ausschuss für Umweltschutz und Bauwesen stellt im Wege über den 

Gemeindevorstand an den Gemeinderat den Antrag, dieser möge nachstehende 

Verordnung beschließen:  
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Launoy – Santer Ziviltechniker GmbH. für Vermessungswesen,  Kirchplatz 3, 9141 

Eberndorf,  vom 30.9.2013,   GZ  G0042B1/12,   werden nachstehende Grundstücke in 

das öffentliche Gut der Marktgemeinde Eisenkappel-Vellach, vereint  bzw.  übergeben.  

 

 

§  1 

 

Durch die Teilung der Parzelle Nr.  294/1, wird das Trennstück  „1“  im Ausmaß von 5 

m² gebildet und mit der Parzelle Nr. 699/14, KG Remschenig, öffentliches Gut, vereint.  

 

Durch die Teilung der Parzelle Nr. 699/14, KG Remschenig, öffentliches  Gut, wird das 

Trennstück „2“ im Ausmaß von 136 m² gebildet und mit der Parzelle Nr. 294/1, KG 

Remschenig, vereint. 

 

Durch die Teilung der Parzelle Nr. 301, wird das Trennstück „4“ im Ausmaß von 223 m² 

gebildet und mit der Parzelle Nr. 699/14, KG Remschenig, öffentliches Gut, vereint.  

 

Durch die Teilung der Parzelle Nr. 324, wird das Trennstück „5“ im Ausmaß von 278 m² 

gebildet und mit der Parzelle Nr. 699/14, KG Remschenig, öffentliches Gut, vereint.  

 

Durch die Teilung der Parzelle Nr. 699/14, öffentliches Gut,  wird das Trennstück „9“ 

im Ausmaß von 71 m² gebildet und mit der Parzelle Nr. 326/4, KG Remschenig, vereint. 

 

Durch die Teilung der Parzelle Nr. 699/14, öffentliches Gut, wird das Trennstück „10“ 

im Ausmaß von 92 m² gebildet und mit der Parzelle Nr. 326/2, KG Remschenig vereint.  

 

Durch die Teilung der Parzelle Nr. 326/4, wird das Trennstück „11“ im Ausmaß von 2 

m² gebildet und mit der Parzelle Nr. 699/14, KG Remschenig, öffentliches Gut, vereint.  

 

Durch die Teilung der Parzelle Nr. 319/1, wird das Trennstück „12“ im Ausmaß von 17 

m² gebildet und mit der Parzelle Nr. 699/13, KG Remschenig, öffentliches Gut, vereint.  

 

Durch die Teilung der Parzelle Nr. 699/14, öffentliches Gut, wird das Trennstück „22“ 

im Ausmaß von 55 m² gebildet und mit der Parzelle Nr. 326/3, KG Remschenig, vereint.  

 

 

§ 2 

 

Diese Verordnung tritt nach Ablauf des Tages in Kraft, an dem sie angeschlagen wurde.  

 

Einstimmig wird dieser Antrag beschlossen. 

 

 
 

Nach Erschöpfung der Tagesordnung wurde der von den Gemeinderäten Arbeitstein, 

Varch und Malle eingebrachte Antrag gem. § 41 K-AGO betreffend Übernahme der 

Kosten für die Planung und der Überprüfung zur möglichen Errichtung eines 

Verbindungsweges im Bereich der Lobniggasse vorgelesen. 
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Dieser Antrag wurde dem Bauausschuss sowie dem Finanzausschuss zugewiesen.  
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Ende der Sitzung: 18.24 

 

 

 

 


